
NATURNAH – AKTIV FÜR SACHSENS NATUR. Der Fokus dieser Publikation liegt auf Natur- und  
Umweltthemen sowie der Vorstellung neuer und laufender Naturschutzprojekte des NABU Sach-
sen. In diesem Magazin informiert der NABU Sachsen seine Mitglieder und Förderer über seine 
Aktivitäten. Darüber hinaus gibt es Hinweise zu Veranstaltungen – immer naturnah und aktuell.
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Wählen Sie aus unseren Anzeigenformaten:
Bei 2 x Schaltungen im Jahr gewähren wir einen Rabatt von 20 %. (Preise zzgl. MwSt. gelten für eine Schaltung, Format in mm Breite x Höhe, 4c)

Stand: September 2024

Umschlagseiten
207 x 294 mm
U2, U3 1.790 €
U4 1.990 €

1/1 Seite Innenteil
207 x 294 mm 1.590 €

1/2 Seite quer Innenteil
207 x 147 mm 990 €

1/3 Seite quer Innenteil 
207 x 98 mm         690 €
1/3 Seite hoch Innenteil 
71 x 294 mm         690 €

1/6 Seite Eck Innenteil 
71 x 147 mm         450 €

Ihr Ansprechpartner
Anzeigenverkauf | Anzeigenverwaltung: 
Torsten Scharfe
Tel. (0351) 4244 - 70 10 
E-Mail torsten.scharfe@scharfe-media.de

Verlagsangaben und Technische Daten:

Allgemeine Verlagsangaben | Kontakt

Verlag:
Naturschutzbund Deutschland
Landesverband Sachsen e. V.
www.NABU-Sachsen.de

Vermarktung und Anzeigen:
scharfe media GmbH
Freiberger Straße 114
01159 Dresden
www.scharfe-media.de

Technische Angaben

Anzeigengestaltung:
Gern gestalten wir Ihre Anzeige bei Lieferung 
druckfähiger Inhalte für einen Aufschlag von  
150,- Euro pro Anzeige.

Dateiformate bei Gestaltung einer Anzeige:
Bilder: 1:1 300dpi JPG
Logos: als EPS- oder PDF-Datei 

Datentransfer:
Bitte versenden Sie alle Daten mit eindeutiger
Dateibenennung an:
anzeigen@scharfe-media.de

Dateiformate & Beschnitt:
als PDF oder EPS mit 4 mm umlaufenden Beschnitt

Anlieferung:
Schriften in Pfade konvertiert oder eingebunden.
Bitte keine offenen Dateien zusenden und keine
Komprimierungen verwenden (z. B. JPEG/LZW).
Zusatz- oder Sonderfarben sind im CMYK-Farbraum
anzulegen.



Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen und  
Fremdbeilagen in Zeitungen und Zeitschriften
1.  „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der 

Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbungtreibenden 
odersonstigen Inserenten in einer Druckschrift zum Zweck der Verbreitung.

2.  Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat 
der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwi-
schen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem 
Verlag zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im 
Risikobereich des Verlages beruht.

3.  Aufträge für Anzeigen die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten Nummern, be-
stimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht werden 
sollen, müssen so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor Anzei-
genschluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist.

4.  Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten an den Text und nicht an 
andere Anzeigen angrenzen. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht 
als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich 
kenntlich gemacht.

5.  Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch rechtsverbindlich bestätigte Aufträge 
sowie einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – und Beilagenaufträge wegen des 
Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertig-
ten Grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze, behördliche 
Bestimmungen oder die guten Sitten verstößt oder deren Veröffentlichung für den Verlag 
unzumutbar ist.

6.  Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage von drei Mustern der Beilage und 
deren Billigung bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser den Ein-
druck eines Bestandteiles der Zeitung erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden 
nicht angenommen. Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich 
mitgeteilt.

7.  Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder 
der Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschä-
digte Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet 
die für den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen 
gegebenen Möglichkeiten.

8.  Der Anzeigenauftrag wird vorbehaltlich der Zustimmung des Herausgebers bzw. des Verle-
gers der jeweiligen Zeitung bzw. Zeitschrift abgeschlossen. Die Ablehnung eines Auftrages 
wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

9.  Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei unvoll-
ständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie 
Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wur-
de. Lässt der Verlag eine ihm hierfür gestellte, angemessene Frist verstreichen oder ist die 
Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungs-
minderung oder Rückgängigmachung des Auftrages. Schadenersatzansprüche aus positi-
ver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung 
– auch bei telefonischer Auftragserteilung – sind ausgeschlossen. Schadensersatzansprüche 
aus Unmöglichkeiten der Leistung und Verzug sind beschränkt auf Ersatz des vorhersehba-
ren Schadens und auf das für die betreffende Anzeige oder Beilage zu zahlende Entgelt. Dies 
gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters 
und seines Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Verlages für Schäden wegen des Fehlens 
zugesicherter Eigenschaften bleibt unberührt. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet 
der Verlag darüber hinaus auch nicht für grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen; in den 
übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die Haftung für grobe Fahrlässigkeit dem Umfang 
nach auf den voraussehbaren Schaden bis zur Höhe des betreffenden Anzeigenentgelts be-
schränkt. Reklamationen müssen – außer bei nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb 
von 14 Tagen nach Erscheinen geltend gemacht werden.

10.  Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch bis 24 Stunden vor Anzeigenschluss 
geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten 
Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei 
der Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.

11.  Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige übli-
che, tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt.

12.  Die Rechnung wird sofort nach Veröffentlichung der Anzeige gestellt. Die Rechnung ist in-
nerhalb der genannten Frist zu bezahlen. Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden 
nach der Preisliste gewährt.

13.  Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die Einziehungskosten berechnet. 
Im Falle des Verzuges darf sich der Verlag zur Rechtsverfolgung eines Inkassounterneh-
mens bedienen. Die hierfür anfallenden Kosten gelten zwischen den Vertragsparteien als 
Verzugsschaden auch dann als vereinbart, wenn durch anhaltenden Verzug des Schuldners 
die Beauftragung eines Rechtsanwaltes notwendig wird. Der Verlag kann bei Zahlungsver-
zug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und 
für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an 
der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch während der Lauf-
zeit eines Anzeigenabschlusses, das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein 
ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem 
Ausgleich offen stehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.

14.  Kosten für die Anfertigung bestellter Druckunterlagen sowie für vom Auftraggeber ge-
wünschte oder zu vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausfüh-
rungen hat der Auftraggeber zu tragen.

15.  Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über mehrere Anzeigen ein An-
spruch auf Preisminderung hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der 
ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres die in der Preisliste genannte durchschnittli-
che Auflage unterschritten wird. Eine Auflagenminderung ist nur dann ein zur Preisminde-
rung berechtigender Mangel, wenn sie

 • bis zu 50.000 Exemplaren 25 v. H.

 • bis zu 100.000 Exemplaren 20 v. H.

Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungs- und Schadenersatzansprüche ausge-
schlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber von dem Absinken der Auflage so rechtzeitig 
Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten konn-
te.

Zusätzliche Geschäftsbedingungen des Verlages

a)  Die Werbemittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen 
und Abrechnungen mit den Werbungtreibenden an die Preisliste des Verlages zu halten. 
Die vom Verlag gewährte Mittlervergütung darf an Auftraggeber weder ganz noch teilweise 
weitergegeben werden. Voraussetzung für eine Provisionszahlung an Werbemittler ist, dass 
der Auftrag unmittelbar vom Werbemittler erteilt und berechnet wird, die Texte bzw. Druck-
unterlagen auch von ihm geliefert werden.

b)  Bei fernmündlich aufgegebenen Bestellungen und Änderungen übernimmt der Verlag kei-
ne Haftung für die Richtigkeit der Wiedergabe. Abbestellungen und Änderungen müssen 
schriftlich erfolgen und spätestens zum Anzeigenschluss der betreffenden Ausgabe beim 
Verlag vorliegen. Für bereits gesetzte Anzeigen können Satzkosten berechnet werden. Bei 
nicht rechtzeitig eingetroffenen Beilagen sind die entstandenen Kosten zu ersetzen.

c)  Der Verlag wendet bei Entgegennahme und Prüfung der Anzeigentexte die geschäftsübliche 
Sorgfalt an, haftet jedoch nicht, wenn er von den Auftraggebern irregeführt oder getäuscht 
wird. Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung für den Inhalt und die rechtliche Zu-
lässigkeit der für die Insertion zur Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen. Dem Auf-
traggeber obliegt es, den Verlag von Ansprüchen Dritter freizustellen, die diesem aus der 
Ausführung des Auftrages, auch wenn er sistiert sein sollte, gegen den Verlag erwachsen. 
Der Verlag ist nicht verpflichtet, Aufträge und Anzeigen daraufhin zu prüfen, ob durch sie 
Rechte Dritter beeinträchtigt werden. Erscheinen sistierte Anzeigen, so stehen auch dem 
Auftraggeber daraus keinerlei Ansprüche gegen den Verlag zu.

d)  Sind etwaige Mängel bei den Druckunterlagen nicht sofort erkennbar, sondern werden die-
selben erst beim Druckvorgang deutlich, so hat der Werbungtreibende bei ungenügendem 
Abdruck keine Ansprüche. Das gleiche gilt bei fehlerhaften Wiederholungsanzeigen, wenn 
der Werbungtreibende nicht vor Drucklegung der nächstfolgenden Anzeige auf den Fehler 
hinweist.

e)  Für Anzeigen in Sonderveröffentlichungen und Kollektiven, für PR-Anzeigen sowie für in 
dieser Preisliste nicht erwähnte Teilbelegungen, Anzeigenstrecken, Prospektanzeigen, Kom-
binationen mit anderen Titeln und zeitlich befristete Angebote können vom Verlag abwei-
chende Preise festgelegt werden.

f)  Bei Änderung der Anzeigenpreise treten mangels anderer Vereinbarung die neuen Bedin-
gungen auch für laufende Aufträge sofort in Kraft.

g)  Bei Nichterscheinen der Zeitung im Falle höherer Gewalt oder bei Störung des Arbeitsfrie-
dens erlischt jede Verpflichtung auf Erfüllung von Aufträgen und Leistungen von Schaden-
ersatz. Insbesondere wird auch kein Schadenersatz für Nichtveröffentlichung oder nicht 
rechtzeitig veröffentlichte Anzeigen und nicht ausgeführte Beilagenaufträge geleistet.

h)  Die in der Anzeigenpreisliste bezeichneten Nachlässe werden nur für die innerhalb eines 
Jahres in einer Druckschrift erscheinenden Anzeigen eines Werbungtreibenden gewährt. 
Die Frist beginnt mit dem Erscheinen der ersten Anzeige aufgrund eines vorher schriftlich 
getätigten Anzeigenabschlusses. Der vereinbarte Abschlussrabatt wird auf alle Anzeigen, 
unabhängig von der Ausgabenbelegung, gewährt. Ein Anzeigenauftrag gilt, unabhängig von 
der belegten Ausgabenanzahl, als eine Anzeige.

i)  Ein Ausschluss von Anzeigen- und Beilagenaufträgen (einschl. Produktausschluss) von Mit-
bewerbern kann weder für eine bestimmte Ausgabe oder im Innenteil einer Ausgabe noch 
für einen bestimmten Zeitraum zugesichert werden.

j)  Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Verzugszinsen erhoben, die 2 v.H. über dem 
jeweils gültigen Basiszinssatz liegen, es sei denn, dass der Auftraggeber nachweist, dass 
dem Verlag ein geringerer Schaden entstanden ist. Im Geschäftsverkehr mit Vollkaufleuten, 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder bei öffentlichrechtlichen Sondervermö-
gen gilt zudem, dass der Verlag ab Fälligkeit der Forderung berechtigt ist, Fälligkeitszinsen in 
gleicher Höhe zu berechnen.

k)  Aus verlegerischen und/oder typographischen Gründen behält sich der Verlag ein Prüfungs-
recht für Anzeigen auf der Titelseite vor. Die verbindliche Annahme eines Auftrages kann 
erst dann erfolgen, wenn dem Verlag der Entwurf der Anzeige vorgelegen hat.

l)  Vervielfältigte Druckunterlagen sowie montagefähige Papiervorlagen (z. B. Fotopapier) ste-
hen dem Verlag mit Auftragserteilung zur freien Verfügung und unterliegen nicht der Aufbe-
wahrungspflicht für Druckunterlagen.

m)  Bei Rechtsgeschäften, in denen der Vertragspartner nicht dem Personenkreis des § 24 des 
Gesetzes über Allgemeine Geschäftsbedingungen zuzuordnen ist, gehen die §§ 2, 10, 11 und 
12 des Gesetzes den Allgemeinen Geschäftsbedingungen vor.

n)  Die erforderlichen Rechnungsdaten werden elektronisch gespeichert.

o)  Die Aufrechnung mit Gegenforderungen ist nur soweit zulässig, als diese unbestritten blei-
ben oder rechtskräftig gerichtlich festgestellt sind.

p)  Mit der Erteilung eines Anzeigenauftrages erkennt der Auftraggeber die Allgemeinen und 
die Zusätzlichen Geschäftsbedingungen sowie die Preisliste des Verlages an.

16.  Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurückge-
sandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages.

17.  Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Im Geschäftsverkehr mit Vollkaufleuten, juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts oder bei öffentlich-rechtlichen Sondervermögen wird als 
Gerichtsstand Dresden vereinbart. Soweit Ansprüche des Verlages nicht im Mahnverfahren 
geltend gemacht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei Nichtkaufleuten nach de-
ren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers, auch bei 
Nicht-Kaufleuten, im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftraggeber 
nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungs-
bereich des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz des Verlages vereinbart.


